
 
Verband der Beschäftigten des
Gewerblichen Rechtsschutzes 
Die Kompetenzgewerkschaft im Deutschen Patent- und Markenamt  

 

Geschäftsstelle  
München 
 
Morassistraße 2 
D-80469 München 
 
Verantwortlich 
Werner Létang 
Telefon 089.2195-4031 
 
Telefon 089.2157-8433 
Telefax 089.2157-8433 
post@vbgr.dbb.de
www.vbgr.dbb.de
 
05.08.2004 

VBGR – Personalratsmitglied Benedikt Faust (Patentprüfer) 
greift Missstände in der Beurteilungspraxis von Prüfern an. 

Allein um den Durchsatz an Patentverfahren im DPMA zu 
steigern greift die Amtsleitung zu Maßnahmen, die 
getroffene Dienstvereinbarungen verletzen, die Qualität im 
Patentprüfungsverfahren herabsetzen und zum Schaden 
der Nachwuchsprüfer wirksam werden. 
 

 
Die sogenannte Durchschnittsleistung einer Patentabteilung, 
gerechnet in Erledigungen pro Nettoarbeitstage, wird mit 
Anrechnung der Erledigungen der auszubildenden Prüfer, aber 
unter Weglassung der Nettoarbeitstage, die sie für diese Arbeit 
benötigen, berechnet. 
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Es ist offenkundig, dass damit ein falsche Statistik, mit falsch 
berechnetem, stark überhöhten Abteilungsdurchschnitt als 
Grundlage für die Beurteilung erstellt wird, die dann als 
Steuerungsmittel für die Lebenszeitverbeamtung und 
Beförderungen herangezogen wird. Hinzu kommt eine Verzerrung 
der zu beurteilenden Vergleichsgruppen. 
 
Es werden derzeit für die Verbeamtungen und die Beförderungen 
weit überzogene Anforderungen gerade an die Nachwuchskräfte 
gestellt. 
 
Die Erhöhung allein der Mengenleistung, die zudem in vielen Fällen 
zum Ende eines Beurteilungszeitraums erfolgt, trägt erheblich dazu 
bei, das Vertrauensverhältnis zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitern zu beschädigen.  
Die im Rahmen der BSC-Einführung durch die Amtsleitung so oft 
beschworenen Zielvereinbarungen erscheinen damit sinnlos oder 
zumindest fragwürdig. 
 
Faust fordert, dass sich der Personalrat dafür einsetzt, diese 
Missstände sofort abzustellen.  
Entsprechend der Dienstvereinbarung muß als Vergleichmaßstab für 
die Arbeitsmenge eine Durchschnittsleistung gelten, „die in der 
betreffenden Funktion in der Organisationseinheit des Beurteilers zu 
erbringen ist“ (Dienstvereinbarung), also eine Größe, die dem 
Beurteilten vorher bekannt sein muß. 
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